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lungen irt (Sljur abgehalten werben. Bon biefer 2ln=

melbung wirb Bormerïung genommen.
(gortfeëung folgt.)

ilcvlmitboUicfcm
©Üjweij. «SVcitßlermciftcr. Bach be|tt ber ©eneral»

üecfammlung beg Berbanbeg fdjweigerifcher ©pengier»
meifter unb Bled)Warenfabriïanten erftatteten Sal)reg=
bericht beträgt bie Bîitgliebergaïjl bergeit 728. der
Unfallöerficherungg=Berbaiib fcpweiger. ©penglermeifter
gäljlte laut Sahregbericht gu Beginn biefeS Saljteg 301
Biitglieber. der Borftanb erlebigte im Saljce 1900
433 Unfallgangeigen unb bezahlte bafiir bie ©umme
Oon $r. 42,350.

§aitbit>erïer» unb ©etoer&eberein Bactv. 2ln ber aufier»
orbentlidjen Berfammlung oom 16. Suni würbe alg
Präfibent an ©telle beg 21. ©fchwinb, ber feine demiffion
eingereiht batte, ©inwoljnerrat SBettadj, unb alg 9Sige=

präfibent an ©telle beg (p. 3Sep, ber infolge SOBeggug

gu erfefsen war, 6. doffenbach, SBagnermeifter, unb al§
Beifi£er $. ©allmann, SBehgermeffter, gewählt. den
abtretenben Borftanbgmitgliebern 21. ©fhwinb unb 21.

28ep würbe für ihre Berbienfte um ben Beteiii ber
danï gu IßrotofoII auggefprodjen.

©treif itt (îbeïbreê. dag üom ©taagtrat ernannte
©chiebggericht bat bem Streit gwifcheit ben Unternehmern
unb ben 2lrbeitern auf folgenbe SSeife entfliehen: der
2lrbeitgtag ift auf geljn ©tunben feftgefefjt. die Söhne
betragen für Btörtelträger 30 Bp., für §anblanger unb
©rbarbeiter 40 Bp., für ©teinfprenger 45 Bp., für
fBaurer 50 Bp. unb für ©äjmiebe unb Steinmauer
55 Bp. per ©tunbe. die Befdjaffung be? §anbwertg=
geugeg unb beffen Snfiattbbaltung fallen burthaug gu
Saften ber 2lrbeitgeber, both ftnb bie 2lrbeiter für bag
ÏSerîgeug, bag ihnen übergeben würbe, tierantwortlich.

llculmu ber mittlere» itljetnltriidie
in $rtleh

Sn 2tugführung beg ©rohratgbefchluffeg oom 25.
_

2lprit 1901 eröffnet bag Baubepartement mit @rmädh=

tigung beg Begierunggrateg eine allgemeine Sîonturreng ;

gur ©rlangurtg Oon Projetten, Beredjnungen unb, Ueber»

nahmgofferten für ben Beubau ber mittleren Bhein»
brüde unb bie ©rfteüung einer protiiforifdjen ÜiheinbcüdEe
in Bafel. die Bebingiingen lauten wie folgt:

1. die Sîonîurrengprojette famt Beilagen finb, ntit
einem SBotto ober Sinnreichen oerfehen, üerfchloffeit,
fpätefteng big gum 2lbenö beg 14. degember 1901 an
bag ©etretariat beg Baubepartemenfg franfo abguliefern.
©in mit bem gleichen ÜJiotto ober Sfertngeichen üerfeljeneg,
berfhloffeneg ©ouüert foil ben tarnen beg Berfafferg
enthalten. die ©röffuung biefeg ©oubertg erfolgt bei
ben prämierten Projetten burdh bag preiggecicht.

2. $ür bie Beurteilung ber Sîonturrengprojette ift
ein preiggericht Oon fiebert SBitgliebern beftellt werben,
dagfelbe befielt aug ben sperren: Dberingettieur Bob.
fBofer in 3ürich, Präfibent; Sogen. Oberft @. Sodher
in Zürich ; Sttgenieur dr. 2B. bitter, Profeffor am eibg.
Polpteihnitum in ßürich; Sngenier üJtehrteng, \ge|.
|»ofrat unb Profeffor an ber tedhnifdhen §ochfd)ule in
dregben; 2lrdhitett Bluntfcplt, Brofeffor am eibgen.
Bolptedhniïum ip 3äc<h; 2lrchiteft Seonharb griebrijh
in Bafel; ©taatgardfjioar ®r. 9Rub. SSadternagel in
Bafel. — ®ie Breigricpter haben bag Programm geprüft
unb gutgeheifeen.

3. Qur Prämierung ber Projette wirb bent preig»
geridht eine ©umme bon 25,000 gr. jur Berfügung

geftellt, welche unter allen Umftänben jur Berteilung
gelangen foil.

4. Sämtliche Projette werben nach erfolgter prä=
mierung 10—14 îage lang öffentlich auggefieUt.

5. ®ie prämierten ©ntwürfe werben ©igentum beg
Sîantong Bafelftabt; bie nicht prämierten ©ntwürfe
werben ben Herren Berfaffern an bie Oon ihnen be=

zeichnete 2lbreffe toftenfrei jurüctgefanbt.
6. Stt Bejug auf bie Bergebung unb 2lugführung

ber 2lrbeiten behält fidh bag Baubepartement be^w. ber
Begierunggrat freie $anb bor.

®ag Bauprogramm lautet:
1. Beubau ber befiititiüen Brüde. ®ie Situation

ber Brüdfe ift genau nach Plan gegeben, beggleiçhen
bie Höhenlage ber gahrbahn berfeiben an ben beiben
SBiberlagern (Cote -| 9,00). Steigungen auf ber Brücte
finb big -pi 2,5 projent geftattet. ®ie ©efamtlänge ber
Brücte gwifchett beu Sßiberlagern foil 192 m, bie Breite
ber Brücte gwifcljen beu ©elänbennitten 18 in betragen,
baüon finb 11 m auf bie gafjrbahn unb je 3,5 m auf
bie ïrottoirg ju nehmen. ®ie durchfahrt am rechten
Ufer foil 10,50 m Sichtweite unb 3 m Sichthöhe er»
halten. So ber SBitte ber gahrbaljn, fpmmetrifdh jur
Brüctenase, ift bie 2lnlage einer boppelgleifigen ©trafen»
bahn bon 1 in ©purweite unb 2,50 in 2l£enbiftang
oorjufeljen, bie Schienen (©pftem ^aarmanit) haben
eine §ölje Oon 1.50 mm. |jur Befeftigung ber ober»
trbifchen elettrifdjen Stromleitung finb SBafte üorju»
fehen, bereu ©ntfernung nidht mehr alg 45 m betragen
barf unb ait benen bie ©pannbräljte in 6,5 m $öhe
über bem drottoir befeftigt werben follen. die §ug=
fpannung in ben üuerbr'ähten beträgt 200 kg.
Anbringung Oon elettrifdheu Bogenlampen in 8 m $öhe
über drottoir finb ebenfalls Borrichtungen ju treffen.
Sit ber Brüde ift ber erforberlidje Baum augjufparen
für bie durchführuitg einer 300 mm weiten SBaffer»
leitung, einer 400 mm weiten ©agleitung unb einer
450 mm weiten delephonfabelleitung.

2. prooiforifdje Brüde. die .probiforifche Brüde
toll in ber im pian angegebenen Sage erftellt werben
unb foil gwifchen ben ©elänbern eine Breite bon 12 m
erhalten, woüon 8 m auf bie 3?ahrbahn unb je 2 m
auf bie drottoirg entfallen, die gahrbaljn ber pro»
oiforifdjen Brüde foK auf Cote 8,50 gu liegen fommen.
Begüglid) ber ©trafienbahnanlagen gilt 'für bie pro»
üifori'fche Brüde bagfelbe, wie für bie befinitibe Brüde,
nur mit bem Unterfchiebe, bah bie ©eleife auf bie Seite
ber Fahrbahn flufjabmärtg gu liegen tommen.

Aug ben allgemeinen Bemerïuiigett heben wir fol»
genbe Beftimmungen Ijerbor : die Berfaffer haben freie
§anb begiiglich ber SBahl beg gu Oetwenbenben Btaterialg,
unb gwar fowoht bei ber probiforifchen alg auch bei ber
befinitiüeu Brüde. Bei ber lederen ïantt fowohl eine

©teinfonftridtion alg aud) fteiuerner Unterbau mit
eifernem Dberbau in 2lugficht genommen werben.

die Pfeiler ber neuen Brüde unb bag litde Sßiber»

läget berfeiben finb in ben Settfelfen gu funbieren unb
eg ift für biefe Dbjeïte eine gunbamenttiefe big auf
14 m unter bem BullpunU in 2lugfid)t gu nehmen.

die Soche ber probiforifchen Brüde finb fo weit
ing grtufjbett gu treiben, bah leine Unterwafchungen gu
befürchten finb.

der Baugrunb befteht aug Settfelfen, welcher gegen
bag linïe Ufer gu dage tritt, im übrjegen deil beg

Betteg befinbet fich über bent Setten ®teg mit einge»
fprengtem Bagelfïuhfelfen.

gür ben Bau beiber Brüden barf nur Bfaterial
befter Qualität Oerwenbet werben. !§oig ift für $ahe=
bahn unb drottoirg unb alg Sonftruttiongteil augge»
fdhloffen, bagegen §olgpflafterung geftattet.
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lungen in Chur abgehalten werden. Von dieser An-
meidung wird Vormerkung genommen.

(Fortsetzung folgt.)

Uevbandswelett.
Schweiz. Spenglermeister. Nach depi der General-

Versammlung des Verbandes schweizerischer Spengler-
meister und Blechwarenfabrikanten erstatteten Jahres-
bericht beträgt die Mitgliederzahl derzeit 723. Der
Unfallversicherungs-Verband schweizer. Spenglermeister
zählte laut Jahresbericht zu Beginn dieses Jahres 301
Mitglieder. Der Vorstand erledigte im Jahre 1900
433 Unfallsanzeigen und bezahlte dafür die Summe
von Fr. 42,350.

Handwerker' nnd Gewerbeverein Baar. An der außer-
ordentlichen Versammlung vom 16. Juni wurde als
Präsident an Stelle des A. Gschwind, der seine Demission
eingereicht hatte, Einwohnerrat Wettach, und als Vize-
Präsident an Stelle des H. Wey, der infolge Wegzug
zu ersetzen war, C. Dossenbach, Wagnermeister, und als
Beisitzer H. Gallmann, Metzgermeister, gewählt. Den
abtretenden Vorstandsmitgliedern A. Gschwind und A.
Wey wurde für ihre Verdienste um den Verein der
Dank zu Protokoll ausgesprochen.

Streik in Chexbres. Das vom Staastrat ernannte
Schiedsgericht hat den Streik zwischen den Unternehmern
und den Arbeitern auf folgende Weise entschieden: Der
Arbeitstag ist auf zehn Stunden festgesetzt. Die Löhne
betragen für Mörtelträger 30 Rp., für Handlanger und
Erdarbeiter 40 Rp., für Steinsprenger 45 Rp., für
Maurer 50 Rp. und für Schmiede und Steinhauer
55 Rp. per Stunde. Die Beschaffung des Handwerks-
zeuges und dessen Instandhaltung fallen durchaus zu
Lasten der Arbeitgeber, doch sind die Arbeiter für das
Werkzeug, das ihnen übergeben wurde, verantwortlich.

Ueillnm der mittleren Ulseinbrncke
in Knsel.

In Ausführung des Großratsbeschlusses vom 25.
April 1901 eröffnet das Baudepartement mit Ermäch-
tigung des Regierungsrates eine allgemeine Konkurrenz
zur Erlangung von Projekten, Berechnungen und, Ueber-
nahmsofferten für den Neubau der mittleren Rhein-
brücke und die Erstellung einer provisorischen Rheinbrücke
in Basel. Die Bedingungen lauten wie folgt:

1. Die Konkurrenzprojekte samt Beilagen sind, nut
einem Motto oder Kennzeichen versehen, verschlossen,
spätestens bis zum Abend des 14. Dezember 1901 an
das Sekretariat des Baudepartements franko abzuliefern.
Ein mit dem gleichen Motto oder Kennzeichen versehenes,
verschlossenes Couvert soll den Namen des Verfassers
enthalten. Die Eröffnung dieses Couverts erfolgt bei
den prämierten Projekten durch das Preisgericht.

2. Für die Beurteilung der Konkurrenzprojekte ist
ein Preisgericht von sieben Mitgliedern bestellt worden,
Dasselbe besteht aus den Herren: Oberingenieur Rob.
Moser in Zürich, Präsident; Ingen. Oberst E. Locher
in Zürich; Ingenieur Dr. W.Ritter, Professor am eidg.
Polytechnikum in Zürich; Ingénier Mehrtens, geh.
Hofrat und Professor an der technischen Hochschule in
Dresden; Architekt Bluntschli, Professor am eidgen.
Polytechnikum ip Zürch; Architekt Leonhard Friedrich
in Basel; Staatsarchivar Dr. Rud. Wackernagel in
Basel. — Die Preisrichter haben das Programm geprüft
und gutgeheißen.

3. Zur Prämierung der Projekte wird dem Preis-
gericht eine Summe von 25,000 Fr. zur Verfügung

gestellt, welche unter allen Umständen zur Verteilung
gelangen soll.

4. Sämtliche Projekte werden nach erfolgter Prä-
mierung 10—14 Tage lang öffentlich ausgestellt.

5. Die prämierten Entwürfe werden Eigentum des
Kantons Baselstadt; die nicht prämierten Entwürfe
werden den Herren Verfassern an die von ihnen be-
zeichnete Adresse kostenfrei zurückgesandt.

6. In Bezug auf die Vergebung und Ausführung
der Arbeiten behält sich das Baudepartement bezw. der
Regierungsrat freie Hand vor.

Das Bauprogramm lautet:
1. Neubau der definitiven Brücke. Die Situation

der Brücke ist genau nach Plan gegeben, desgleichen
die Höhenlage der Fahrbahn derselben an den beiden
Widerlagern (('«>w 9,00). Steigungen auf der Brücke
sind bis zu 2,5 Prozent gestattet. Die Gesamtlänge der
Brücke zwischen den Widerlagern soll 192 m, die Breite
der Brücke zwischen den Geländermitten 18 in betragen,
davon sind 11 in auf die Fahrbahn und je 3,5 m auf
die Trottoirs zu nehmen. Die Durchsahrt am rechten
Ufer soll 10,50 in Lichtweite und 3 m Lichthöhe er-
halten. In der Mitte der Fahrbahn, symmetrisch zur
Brückenaxe, ist die Anlage einer doppelgleisigen Straßen-
bahn von 1 in Spurweite und 2,50 in Axendistanz
vorzusehen, die Schienen (System Haarmann) haben
eine Höhe von 150 min. Zur Befestigung der ober-
irdischen elektrischen Stromleitung sind Mäste vorzu-
sehen, deren Entfernung nicht mehr als 45 in betragen
darf und an denen die Spanndrähte in 6,5 m Höhe
über dem Trottoir befestigt werden sollen. Die Zug-
spannung in den Querdrähten beträgt 200 Zur
Anbringung von elektrischen Bogenlampen in 8 m Höhe
über Trottoir sind ebenfalls Vorrichtungen zu treffen.
Zn der Brücke ist der erforderliche Raum auszusparen
für die Durchführung einer 300 min weiten Wasser-
leitung, einer 400 mm weiten Gasleitung und einer
450 mm weiten Telephonkabelleitung.

2. Provisorische Brücke. Die .provisorische Brücke
soll in der im Plan angegebenen Lage erstellt werden
und soll zwischen den Geländern eine Breite von 12 m
erhalten, wovon 8 m auf die Fahrbahn und je 2 m
auf die Trottoirs entfallen. Die Fahrbahn der pro-
visorischen Brücke soll auf b!nw j 8,50 zu liegen kommen,
öezüglich der Straßenbahnanlagen gilt für die pro-
visorische Brücke dasselbe, wie für die definitive Brücke,
nur mit dem Unterschiede, daß die Geleise auf die Seite
der Fahrbahn flußabwärts zu liegen kommen.

Aus den allgemeinen Bemerkungen heben wir fol-
gende Bestimmungen hervor: Die Verfasser haben freie
Hand bezüglich der Wahl des zu verwendenden Materials,
und zwar sowohl bei der provisorischen als auch bei der
definitiven Brücke. Bei der letzteren kann sowohl eine

Steinkonstruktion als auch steinerner Unterbau mit
eisernem Oberbau in Aussicht genommen werden.

Die Pfeiler der neuen Brücke und das linke Wider-
lager derselben sind in den Lettfelsen zu fundieren und
es ist für diese Objekte eine Fundamenttiefe bis auf
14 m unter dem Nullpunkt in Aussicht zu nehmen.

Die Joche der provisorischen Brücke sind so weit
ins Flußbett zu treiben, daß keine Unterwaschungen zu
befürchten sind.

Der Baugrund besteht aus Lettfelsen, welcher gegen
das linke Ufer zu Tage tritt, im übrjizen Teil des
Bettes befindet sich über dem Letten Kies mit einge-
sprengtem Nagelfluhseisen.

Für den Bau beider Brücken darf nur Material
bester Qualität verwendet werden. Holz ist für Fahr-
bahn und Trottoirs und als Konstruktionsteil ausge-
schlössen, dagegen Holzpflasterung gestattet.
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